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Umstellungsarbeiten immens und kostenträchtig 
waren und jetzt Zug um Zug abgearbeitet werden. 
Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass die Umstellung 
auf NKF und die damit verbundenen höheren Da-
tendichten im Laufe des Jahres auch aus den 
Kommunen zugänglich sein werden, die bisher die 
Jahresabschlüsse 2009 und 2010 schlichtweg aus 
technischen Gründen nicht haben leisten können. 

Ich will auch nur darauf verweisen, dass dieser Ge-
setzentwurf in der letzten Legislaturperiode nun 
wirklich breit diskutiert worden ist, er über die Frak-
tionsgrenzen hinweg – mit Ausnahme der Linken – 
überall Zustimmung gefunden hat, wir uns sehr viel 
Mühe gegeben haben, die kommunale Familie beim 
Zustandekommen dieses Gesetzentwurfs zu betei-
ligen, die kommunalen Spitzenverbände diesem 
Gesetzentwurf auch nachdrücklich zugestimmt ha-
ben, aber die Beschlussfassung aufgrund der Auf-
lösung des Landtags nicht mehr erfolgen konnte.  

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Fraktionen eine 
große Bereitschaft haben, diesen Gesetzentwurf 
zügig zu beraten und zu beschließen. Wo die Lan-
desregierung dabei helfen kann, wird sie das tun. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN)  

Vizepräsident Oliver Keymis: Herzlichen Dank, 
Herr Minister Jäger. – Wir sind am Ende der Bera-
tung. Ich sehe auch keine weiteren Wortmeldungen 
mehr und komme zur Abstimmung. 

Vom Ältestenrat ist empfohlen worden, den Ge-
setzentwurf Drucksache 16/47 – Neudruck – an 
den Ausschuss für Kommunalpolitik zu über-
weisen. Wer stimmt dem zu? – Gibt es Gegen-
stimmen? Die sehe ich nicht. – Gibt es Enthaltun-
gen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist der Gesetz-
entwurf einstimmig überwiesen worden. 

Wir kommen zu: 

7 Gesetz zur Änderung des Landeswasserge-
setzes 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/45 

erste Lesung 

Bereit steht für die Einbringung des Gesetzentwurfs 
Kollege Hovenjürgen für die CDU-Fraktion.  

Josef Hovenjürgen (CDU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Das Landeswassergesetz, hier 
kürzer gefasst mit dem Begriff der sogenannten 
Dichtheitsprüfung, hat schon eine jahrelange Ge-
schichte von Beratungen hinter sich. Im Vorder-

grund der Auseinandersetzungen in den letzten 
Monaten bzw. im letzten Jahr und Anfang dieses 
Jahres hat der Grundwasserschutz gestanden.  

Aus Gesprächen mit Betroffenen und Unternehmen, 
denen wir uns stellen mussten, haben wir mitneh-
men dürfen, dass die Argumentation der Landesre-
gierung und der sie tragenden Fraktionen nicht be-
lastbar und deshalb auch nicht haltbar war. Wir ha-
ben deshalb in der vergangenen Legislaturperiode 
einen Gesetzentwurf eingebracht, der eine bürger-
freundliche und der Situation angepasste Lösung 
anbot.  

Die regierungstragenden Fraktionen von SPD und 
Grünen haben die Situation ebenso eingeschätzt 
und von daher selbst auch einen neuen Gesetzent-
wurf eingebracht, nach dem unter anderem zum 
Beispiel Ein- und Zweifamilienhäuser von der Un-
tersuchungspflicht ausgenommen werden sollten. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Stimmt nicht!) 

– Herr Schmeltzer schreit schon wieder in der übli-
chen Art und Weise.  

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Weil Sie in der üb-
lichen Art und Weise Unwahrheiten sagen!) 

Es wurde ja sogar diskutiert, Herr Schmeltzer, Häu-
ser bzw. Haushalte mit unter 200 m³ freizustellen.  

(Rainer Schmeltzer [SPD]: In welchem Ge-
setz stand das, Herr Hovenjürgen?) 

Das hätte dann dazu geführt, dass der Zuzug der 
Schwiegermutter die Dichtheitsprüfung ausgelöst 
hätte. 

(Heiterkeit und Beifall von der CDU) 

Aber das wiederum, meine Damen und Herren, ist 
dann ja nicht zum Tragen gekommen. Insofern wa-
ren Ein- und Zweifamilienhäuser von der Prüfung 
ausgenommen. 

Wir haben, wie gesagt, nach den vielen Gesprä-
chen und Diskussionen tragfähige Hinweise auf Be-
lastung von Grundwasser nicht erkennen können. 
Deswegen war es konsequent und richtig, den sei-
nerzeit eingebrachten Gesetzentwurf heute noch 
einmal in der gleichen Konsequenz einzubringen.  

Bevor Sie, Herr Schmeltzer oder Herr Markert, die 
Dinge gleich wieder intensiv darstellen wollen, will 
ich Ihnen schon im Vorfeld aufzeigen, wie die Dicht-
heitsprüfung überhaupt entstanden ist. 

Das Jahr 1994 – SPD-Alleinregierung – führte zur 
Änderung der Bauordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen. Der damals mit Drucksache 11/7153 
vorgelegte Gesetzentwurf besagte, dass die Dicht-
heit von nichtkontrollierbaren Abwasserleitungen in 
wiederkehrenden Abständen von 20 Jahren über-
prüft werden sollte.  

In der darauffolgenden Legislaturperiode legte die 
rot-grüne Landesregierung im Jahre 1999 eine Än-
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derung der Landesbauordnung vor, die dafür Fris-
ten setzte. Hier ist das Jahr 2015 dasjenige, das 
letztendlich den Druck auslöste. In Wasserschutz-
gebieten sollte die Prüfung schon bis 2005 abgewi-
ckelt sein.  

In der 14. Legislaturperiode wurde das Landeswas-
sergesetz durch die CDU/FDP-Koalition im Jahre 
2007 novelliert. In diesem Zusammenhang wurden 
mit Datum 6. Dezember 2007 die in Rede stehen-
den Bereiche aus der Bauordnung herausgenom-
men und sinnvollerweise in § 61 a Landeswasser-
gesetz überführt, der dann letztendlich der soge-
nannte Dichtheitsparagraf wurde, über den so in-
tensiv diskutiert wurde und wird. 

In der 15. Legislaturperiode hat dann Herr Minister 
Remmel am 5. Oktober 2010 einen Erlass zur Um-
setzung des § 61 a des Landeswassergesetzes 
herausgegeben. Dieser Erlass wiederum hatte zur 
Grundlage eine gemeinsame Beschlussfassung von 
SPD, Grünen und CDU, die letztendlich dazu führen 
sollte, dass wir eine bürgerfreundliche Umsetzung 
des Dichtheitsparagrafen 61 a erreichen.  

Wir als Union haben uns allerdings wegen man-
gelnder Umsetzung im Hause nicht mehr in der La-
ge gesehen, diesen Weg mitzugehen; offensichtlich 
erfolgte mehr Behinderung als konstruktive Umset-
zung. Erst als die Union erklärte, dass sie diesen 
Weg nicht mehr mitgehen wolle, kam Bewegung in 
die Sache. Es wurde noch einmal nachgebessert, 
aber auch diese Nachbesserung blieb unzu-
reichend. Insofern kam es am Ende zu einem eige-
nen, von CDU und FDP eingebrachten Gesetzent-
wurf. Damit haben wir, glaube ich, richtig gehandelt.  

Ich möchte Sie hier in diesem Hause, da wir alle 
gemeinsam einen Bedarf für Änderungen erkannt 
haben, bitten, diese bürgerfreundlich und umsetzbar 
zu gestalten, um vor allen Dingen eine Rechtsak-
zeptanz zu erreichen, und auf der Grundlage unse-
res Gesetzentwurfs in die gemeinsamen Beratun-
gen einzusteigen. Ich freue mich darauf, dass wir 
gemeinsam daran interessiert sein werden, hier 
schnellstmöglich Rechtssicherheit zu schaffen. Wir 
haben hierfür eine Grundlage gelegt. Ich freue mich 
auf die Beratungen im Ausschuss. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herzlichen Dank, 
Herr Hovenjürgen. – Für die FDP-Fraktion spricht 
nun zu einem älteren Inhalt ein neuer Kollege. Es ist 
seine erste Rede. Ich freue mich immer, wenn ich 
sagen kann „Jungfernrede“, was für uns Männer ja 
nicht ganz so gewöhnlich ist. Herr Höne, Sie haben 
zum ersten Mal das Wort. Viel Freude daran! 

(Beifall von der CDU und der FDP – Verein-
zelt Beifall von den GRÜNEN)  

Henning Höne (FDP): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
In der nordrhein-westfälischen Umweltpolitik hat es 
in den letzten Monaten – der Landtagswahlkampf 
hat es noch einmal belegt – kaum ein anderes 
Thema gegeben, das die Gemüter der Bürgerinnen 
und Bürger landesweit so sehr erhitzt hat wie das 
Thema „Dichtheitsprüfung“. 

(Zuruf von der FDP: Sehr richtig!) 

Denn die festgeschriebene Prüfung privater Abwas-
serkanäle mit starren Fristen wird von den Bürge-
rinnen und Bürgern in Nordrhein-Westfalen in dieser 
Form einfach nicht akzeptiert. Das zeigen unter an-
derem die vielen Bürgerinitiativen, die sich zu die-
sem Thema bereits gegründet haben und immer 
noch gründen und die weiterhin aktiv sind – aus 
Sicht der FDP-Fraktion völlig zu Recht! 

(Beifall von der FDP) 

Auch können wir feststellen, dass die Dichtheitsprü-
fung in ihrer bisherigen Form mit einer generellen 
Pflicht zur Überprüfung aller Hausanschlüsse weder 
ökologisch sinnvoll noch ökonomisch vertretbar ist. 

(Beifall von der FDP) 

Denn der drohende ökonomische Aufwand für den 
einzelnen Hausbesitzer steht in absolut keinem 
Verhältnis zum ökologischen Nutzen. Außerdem 
stellt die Prüfung die Hauseigentümer unter einen 
aus unserer Sicht nicht gerechtfertigten Generalver-
dacht und ist auch in unseren Kommunen wegen 
verschiedenster Rechtsunsicherheiten nur schwer 
umsetzbar. 

Die FDP-Fraktion im Landtag NRW hat diese Prob-
leme in der vergangenen Legislaturperiode erkannt 
und sich konsequent dafür eingesetzt, den soge-
nannten Kanal-TÜV endlich abzuschaffen. 

Ende Dezember letzten Jahres hatten meine Kolle-
ginnen und Kollegen zusammen mit der CDU dazu 
eine Initiative gestartet, die die Umwelt in ausrei-
chendem Maße schützt, dabei zugleich aber prakti-
kabel ist. 

Gleichzeitig würde dieser Entwurf dafür sorgen, 
dass – aus unserer Sicht ein ganz besonders wich-
tiger Punkt – „Hauseigentum“ für die Bürgerinnen 
und Bürger in Nordrhein-Westfalen überhaupt be-
zahlbar bleibt. 

(Beifall von der FDP) 

Sie wissen es: Wegen der Auflösung des Landtags 
am 14. März konnte das Gesetzgebungsverfahren 
nicht abgeschlossen werden. 

Meine Damen und Herren, wir als FDP haben den 
Menschen in unserem Land während des Wahl-
kampfes das Versprechen gegeben, sie bei diesem 
Thema und den Problemen nicht im Regen stehen 
zu lassen. Maßnahmen zum Umweltschutz müssen 
immer verhältnismäßig sein. Wohneigentum muss 
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bezahlbar bleiben. Darum haben wir gemeinsam mit 
den Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion 
dieses Thema gleich zu Beginn dieser Legislaturpe-
riode wieder auf die Agenda gesetzt. 

Schaut man sich den rot-grünen Koalitionsvertrag 
an, kommt die erneute Einbringung keine Minute zu 
früh: Von der – lassen Sie es mich so sagen – „be-
hutsamen Annährung“ an eine vernünftige und 
praktikable Regelung, wie sie der eben auch schon 
vom Kollegen Hovenjürgen erwähnte Verordnungs-
entwurf II des grünen Umweltministers Remmel im 
Januar 2012 vorsah, wollen SPD und Grüne nun 
ganz plötzlich nichts mehr wissen. Für die Bürgerin-
nen und Bürger und die Kommunen in unserem 
Land sieht Verlässlichkeit anders aus, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Und es hilft im Übrigen nichts, lediglich an der Fris-
tenregelung etwas zu verändern und die Fristen 
nach hinten zu schieben, wie Sie das im Koalitions-
vertrag unter anderem vorsehen. Denn wenn man 
schon in die falsche Richtung fährt, ist die Ge-
schwindigkeit irrelevant. Dann bringt es nämlich 
nichts, etwas langsamer zu fahren. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Unser Gesetzentwurf hingegen geht in genau die 
richtige Richtung. Denn er sieht eine Dichtheitsprü-
fung für Neuanlagen, bei wesentlichen baulichen 
Veränderungen und immer dann, wenn eine wirklich 
begründete Gefahr für den Boden oder das Grund-
wasser besteht, vor. Damit steht unser Entwurf voll 
im Einklang mit dem das Wasserrecht durchziehen-
den Vorsorgeprinzip. Die erforderlichen Maßnah-
men – insbesondere zum Schutz des Grundwas-
sers – müssen selbstverständlich ergriffen werden. 

Das setzt aber voraus, dass undichte Leitungen tat-
sächlich und generell zu einer nennenswerten 
Grundwassergefährdung führen. Und genau dieser 
wissenschaftliche Nachweis – Kollege Hovenjürgen 
hat es gerade erwähnt – wurde aus unserer Sicht 
bislang nicht ausreichend geführt. Mit allgemeinen 
Mutmaßungen, mit denen im Moment gearbeitet 
wird, kommen wir aktuell nicht weiter. Schließlich 
müssen auch die Besonderheiten eines jeden Ein-
zelfalls ausreichend berücksichtigt werden. Denken 
Sie zum Beispiel an die konkreten Bodenverhältnis-
se. 

Auf der Grundlage eher allgemeiner Mutmaßungen 
will die rot-grüne Koalition die Bürgerinnen und Bür-
ger in Nordrhein-Westfalen aber finanziell erheblich 
belasten. Sie wollen den Bürgern wieder einmal in 
die Taschen greifen. Auch hier zeigt sich, dass beim 
Thema „Dichtheitsprüfung“ die Verhältnismäßigkeit 
nicht stimmt. 

An dieser Stelle werden Sie, Herr Minister Remmel, 
sicherlich noch weitergehen und den wasserrechtli-

chen Besorgnisgrundsatz bemühen. Den haben Sie 
ja auch in den Koalitionsvertrag einfließen lassen. 

(Hans Christian Markert [GRÜNE]: Zu Recht!) 

Der Grundsatz findet sich nämlich beim Thema 
„Unkonventionelle Erdgasförderung“ bzw. „Fra-
cking“. Dort, lieber Herr Kollege, wo Chemikalien in 
den Untergrund verpresst werden, ist dieser Grund-
satz angebracht und dringend geboten, aus unserer 
Sicht aber nicht bei privaten Abwasserleitungen.  

„Viel hilft viel“ ist bei der finanziellen Belastung der 
Bürgerinnen und Bürger eben nicht der richtige 
Weg. Beim selbstverständlich notwendigen Schutz 
der Umwelt dürfen wir die Menschen und insbeson-
dere deren Akzeptanz für einzelne Maßnahmen im 
Umweltschutz nicht aus dem Blick verlieren.  

Denn auch die finanziellen Belastungen der Haus-
eigentümer müssen angemessen berücksichtigt 
werden. Zum Beispiel geht es um die Kosten der 
Prüfung und einer möglichen Sanierung. Denken 
Sie an junge Familien, die die monatlichen Raten 
gerade abstottern können, oder Rentner, die sich 
überhaupt nur unter großen Mühen ein Häuschen 
haben leisten können. Gerade für diese Gruppen 
mit kleinen und mittleren Einkommen stellt das eine 
unkalkulierbare und damit auch unsoziale Belastung 
dar. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wir wissen natürlich, dass es Ihnen, liebe Kollegin-
nen und Kollegen von SPD und Grünen, besonders 
schwerfällt, den Eigenheimbesitzern in Nordrhein-
Westfalen zumindest einmal eine kleine Ver-
schnaufpause zu gönnen. Erst in der letzten Legis-
laturperiode haben Sie ja die Grunderwerbsteuer 
„großzügig“ – so will ich es einmal bezeichnen – 
angehoben. Vielerorts wurden außerdem die 
Grundsteuern massiv erhöht. Man könnte eine gan-
ze Liste weiterer Belastungen und böser Überra-
schungen für Hauseigentümer aufführen. Ich denke 
dabei unter anderem an das geplante Landes-
Erneuerbare-Wärme-Gesetz für Altbauten – um 
wirklich nur eine weitere Überraschung zu nennen. 
Ich will und darf meinen Redebeitrag an dieser Stel-
le auch nicht mit Aufzählungen bis in den Abend 
ausdehnen. 

An der verpflichtenden Dichtheitsprüfung festzuhal-
ten beweist: Sie wissen überhaupt nicht, was die 
Vorhaben, die Sie politisch im Landtag in Düsseldorf 
beschließen, vor Ort konkret bewirken. Das wissen 
Sie insbesondere nicht in Bezug auf das, was es für 
das Portemonnaie der Bürgerinnen und Bürger be-
deutet. 

Darum ist unsere Gesetzesinitiative heute umso 
wichtiger. Eine Regelung, die die Umwelt nicht 
spürbar schützt, dafür aber gerade Bezieher von 
kleinen und mittleren Einkommen zusätzlich zu den 
gerade schon genannten „Wohltaten“ belastet, 
muss endlich ersetzt werden. 
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Meine Damen und Herren, Nordrhein-Westfalen be-
schreitet mit der Dichtheitsprüfung im Moment einen 
Sonderweg. Wir sind das letzte Flächenland in 
Deutschland, das an einer landesweit verpflichten-
den Dichtheitsprüfung mit starren Fristen festhält.  

Wir, die Fraktionen von CDU und FDP, wollen die-
sen Sonderweg im Interesse der Bürgerinnen und 
Bürger schnellstmöglich verlassen. Unsere Geset-
zesinitiative als Vorschlag ist die entsprechende 
Wegbeschreibung. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Glückwunsch zur 
ersten Rede, Herr Höne. Herzlichen Dank. – Für die 
SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Schmeltzer.  

Rainer Schmeltzer (SPD): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Irgendwie hat mir auch 
etwas gefehlt in den letzten Wochen und Monaten. 
Ich weiß nicht, ob es unbedingt die Redebeiträge 
von CDU und FDP zur Dichtheit waren. Gefehlt hat 
mir heute mindestens der impulshafte Wortbeitrag 
von Kanal-Kai. Aber vielleicht ist das ja ein Staffel-
stab. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Höne, Glück-
wunsch zur Jungfernrede. Das ist das eine. Kein 
Glückwunsch zu den Inhalten. Denn sie knüpfen bei 
Herrn Abruszat an. 

(Zurufe von der FDP: Oh!) 

Wir wissen nicht, was die Vorhaben bewirken. Der 
Herr Kollege von der CDU hat eben schon darge-
legt, wie die Historie war. Ja, die Historie beginnt 
1995 mit der Landesbauordnung. Wir wissen ja alle, 
Herr Hovenjürgen, dass seitdem Menschen in die-
sem Jahr im guten Wirken auf ein Landesgesetz die 
Prüfungen durchgeführt haben, in den letzten Jah-
ren im Übrigen mehr als natürlich direkt nach 1995. 
Von daher wissen wir, Herr Höne, was diese Vor-
haben bewirken. Wir wissen, dass die Kosten, die 
Sie immer anführen, nicht der Realität entsprechen. 
Wir wissen mittlerweile auch, dass die Abfallrohre 
inzwischen sogar mehr kaputt sind, als der Kollege 
Ellerbrock und der Kollege Uhlenberg seinerzeit als 
Umweltminister dieses Landes im Jahre 2006 noch 
vermutet haben. 

Als ich den Tagesordnungspunkt, zu dem hier heute 
debattiert wird, gelesen habe und festgestellt habe, 
dass der Gesetzentwurf eins zu eins der gleiche ist 
wie zu Beginn dieses Jahres, habe ich mir überlegt 
nach der Studie des Plenarprotokolls vom 
26. Januar: Sollst du nicht einfach hingehen und 
sagen, das, was ich am 26. Januar gesagt habe, 
war sachlich und fachlich richtig, und das ist nach-
zulesen.  

Aber ich denke, auch der Anstand insbesondere 
den neuen Kolleginnen und Kollegen gegenüber, 
aber auch der neuen Fraktion gegenüber, die ja 

zumindest parlamentarisch erstmalig mit diesen 
Dingen betraut wird, gebieten es, dass man noch 
einige Ausführungen macht. 

Gerne wird hier von CDU und FDP behauptet, dass 
die Landesregierung einen Beschluss des letzten 
Jahres von SPD, Grünen und CDU – Herr Hoven-
jürgen hat es eben wieder getan, unwahrheitsge-
mäß – nicht umgesetzt habe. Das ist falsch. Am 
8. Dezember vergangenen Jahres hat der Umwelt-
minister die drei Fraktionen – zumindest die Ver-
antwortlichen der drei Fraktionen – eingeladen, um 
genau über diese Punkte zu berichten und nicht zu 
berichten, was alles nicht geht, sondern dass alles 
umgesetzt ist. 

Herr Hovenjürgen, wären Sie zu diesem Termin ge-
kommen – Sie haben sich ja dem Termin verweigert 
nach dem Motto: was ich nicht hören will, höre ich 
mir auch nicht an –, dann hätten Sie auch die Situa-
tion gehabt, dass Sie genau vom Gegenteil über-
zeugt worden wären. 

Gerne behaupten CDU und FDP, die rot-grüne Koa-
lition würde ausschließlich der Handwerkerlobby 
nachgeben und es ginge uns gar nicht um den 
Grundwasserschutz. Das ist ebenso falsch. 

Gerne behaupten CDU und FDP, dass ihr Vorgehen 
der Sache nach mit den Linken damals gemeinsam 
angegangen wurde. Das ist ebenso falsch. Die Lin-
ken haben nie das Begehren des Grundwasser-
schutzes bei den Funktionsprüfungen infrage ge-
stellt, sondern haben vielmehr abgezielt auf Kosten 
und soziale Aspekte. 

Fakt ist: Mit dem uns heute vorliegenden Gesetz-
entwurf von CDU und FDP verlassen Sie den Vor-
sorge- und Besorgnisgrundsatz, den Sie eben noch 
angesprochen haben. Dieser hat insbesondere im 
Bundes- und im Landeswasserrecht eine herausra-
gende Bedeutung. Unter anderem sprechen auch 
deswegen sowohl der Bundesumweltminister auf 
seiner Internetseite – er gehört der CDU an – als 
auch der Bundesbauminister in einer eigens aufge-
legten Broschüre – er gehört der CSU an – von der 
Verpflichtung zur Dichtheitsprüfung. 

Nachdem der damalige Landesumweltminister 
Uhlenberg die Änderung des Landeswassergeset-
zes vehement vertreten hat, hat er ausdrücklich da-
rauf hingewiesen, von wie vielen Undichtigkeiten im 
Land auszugehen ist. Dies wird zwischenzeitlich 
durch die bereits zu Tausenden durchgeführten 
Überprüfungen nicht nur ausdrücklich belegt, son-
dern zum Großteil auch deutlich überschritten. 

Im Übrigen stimmt das natürlich nicht, Herr Hoven-
jürgen. In dem Gesetzentwurf stand nichts von Ein- 
und Zweifamilienhäusern. Das zeigt, dass Sie trotz 
langjähriger Parlamentszugehörigkeit nach wie vor 
nicht in der Lage sind, Gesetzentwürfe zu lesen.  

Es ist bedauerlich, dass die beiden ursprünglichen 
Gesetzentwürfe mit den damit begonnenen Verfah-
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ren nicht weitergeführt wurden und dass die damit 
im Zusammenhang stehende im April vorgesehene 
Sachverständigenanhörung auch nicht durchgeführt 
wurde. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Schmeltzer, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen 
Hovenjürgen? 

Rainer Schmeltzer (SPD): Aber sehr gerne. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Das habe ich mir 
gedacht. Bitte schön, Herr Hovenjürgen. 

Josef Hovenjürgen (CDU): Herr Schmeltzer, bei 
Ihrer gewerkschaftlichen Rhetorik lassen Sie mich 
einmal eine Frage stellen: Ist Ihnen bekannt, dass 
im Wahlkampf, der gerade zurückliegt, die Frau Mi-
nisterpräsidentin erklärt hat, sie könne sich sehr 
wohl vorstellen, dass Einfamilienhäuser – Omas 
klein Häuschen, so war ihre Formulierung – von der 
Dichtheitsprüfung ausgenommen werden? 

Rainer Schmeltzer (SPD): Unabhängig davon, 
dass ich hier keine gewerkschaftliche Rhetorik be-
treibe, sondern als Parlamentarier rede, aber ein 
gewerkschaftlicher Hintergrund nie verkehrt sein 
kann, ist mir bekannt, dass die Ministerpräsidentin 
so etwas in Aussicht gestellt hat.  

Ich hoffe, Ihnen ist ebenso bekannt, dass sich eine 
ähnliche Formulierung im Koalitionsvertrag wider-
spiegelt. Da steht drin: Wir prüfen. – „Wir prüfen“ ist 
nichts anderes als „man kann sich vorstellen“. Von 
daher warten wir doch erst einmal die Dinge ab, die 
da kommen, Herr Hovenjürgen. 

Mir ist aber auch bekannt, dass Sie in Ihrem Wahl-
kreis ganz offensichtlich mit dem Kanal-TÜV nicht 
wirklich gepunktet haben. Sonst hätten Sie Ihren 
knappen Vorsprung von knapp 200 Stimmen aus 
2010 nicht mit über 5.000 Stimmen ins Negative 
umgekehrt. So viel ist mir auch bekannt bei der An-
gelegenheit. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir diese ei-
gentlich für April geplante Anhörung jetzt hoffentlich 
irgendwann bekommen werden, dann werden wir 
Sachverständige hier haben, die deutlich machen 
werden, dass der vorliegende Gesetzentwurf der 
CDU ein Entwurf des Blendens ist, der sowohl dem 
Bundesrecht bezüglich der Betreiberverantwortung 
widerspricht als auch der Tatsache, dass Sie nur bei 
Neuanlagen und nur bei begründetem Verdacht 
prüfen lassen wollen, was dem Vorsorgeprinzip 
entgegensteht. 

(Zuruf von Christof Rasche [FDP]) 

– In der Regel ist doch, Herr Kollege Rasche, davon 
auszugehen, dass Neuanlagen – das unterstelle ich 

dem deutschen Handwerk – dem Stand der Technik 
entsprechen und somit auch funktionsfähig sind. 

So ist es auch beim Auto. Trotzdem muss das neue 
Kraftfahrzeug drei Jahre, nachdem es gekauft wur-
de, zum TÜV. Später muss es nach zwei Jahren 
zum TÜV, und zwar immer und nicht erst, wenn ein 
Verdacht vorliegt. Oftmals wurden Autos beim TÜV 
schon ohne Verdacht des Eigentümers aus dem 
Verkehr gezogen. Das war auch gut so. 

So ist es auch bei Heizungsanlagen und ihren Ka-
minen. Da wird nicht der Kamin geprüft, wenn der 
Rauch eine komische Farbe hat. Oder anders: Es 
ist so lange alles in Ordnung, solange weißer Rauch 
aufsteigt.  

Nein, es wird regelmäßig vom Schornsteinfeger 
überprüft, beides übrigens mit regelmäßig entspre-
chenden Gebühren. Die regelmäßigen Abstände 
sind deutlich geringer als die, die wir bei der Funkti-
onsprüfung vorsehen.  

Vorsorgeüberprüfungen sind das – Vorsorge zum 
Wohle der Gesundheit der Menschen. So wie es 
beim Pkw um vorsorgenden Unfallschutz und bei 
der Heizung um vorsorgenden Schutz unserer Luft 
geht, geht es bei der Funktionsprüfung von Abwas-
serkanälen um vorsorgenden Schutz des Grund-
wassers – im Übrigen ganz im Sinne Ihrer Bundes-
regierung. 

Was haben uns die letzten Monate gezeigt? Zum 
Gewässerschutz wollen alle stehen, aber dafür tun 
wollen nur wenige etwas. Ebenso haben wir festge-
stellt, dass die 396 Gebietskörperschaften in unse-
rem Land unterschiedlich agieren. Dort, wo Aufklä-
rung seit Jahren betrieben wird – übrigens: das ist 
der überwiegende Teil in unserem Land –, funktio-
niert das Gesetz in seiner Umsetzung. Fristen sind 
mal angepasst, mal nicht; Verunsicherung herrscht 
bei den Eigentümern und über die eventuellen Sa-
nierungskosten. 

Dies alles gilt es gründlich aufzuarbeiten, und zwar 
so, wie wir es auch schon in den letzten zwei Jah-
ren praktiziert haben: in einem ständigen Austausch 
mit den Menschen – Betroffene zu Beteiligten ma-
chen. 

Wir werden, wie es im Koalitionsvertrag vereinbart 
ist, eine dem Gewässerschutz verpflichtete Vorsor-
gepolitik gemäß dem Wasserhaushaltsgesetz fort-
setzen. 

Die Verlässlichkeit der Landespolitik – Herr Höne, 
Sie haben sie angesprochen – ist durch Sie durch-
brochen worden. Herr Ellerbrock und Herr Uhlen-
berg – ich habe es eben gesagt – haben hier mas-
siv auf den Grundwasserschutz hingewiesen, als 
Sie 2006 das Gesetz geändert haben. Sie haben in 
der letzten Legislaturperiode diese Verlässlichkeit 
der Landespolitik gebrochen. 
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Uns ist wichtig, dass wieder Verlässlichkeit da ist, 
dass ein fairer Ausgleich zwischen den Betroffenen 
und dem Gewässerschutz hergestellt wird.  

Es ist uns wichtig, bürgerfreundliche und soziale 
Lösungen zu erarbeiten, die insbesondere bei even-
tuellen Sanierungen der Abwasserleitungen soziale 
Härten und Ungerechtigkeiten verhindern. Wir wer-
den aber auch darauf drängen, dass eine bundes-
einheitliche Regelung, also eine Verordnung zum 
Wasserhaushaltsgesetz, schnellstmöglich auf den 
Weg gebracht wird – so wie es auf der Bundesebe-
ne vom Bundesumweltminister angekündigt wurde, 
so wie es auf der Internetseite des Bundesumwelt-
ministers zu lesen ist. 

Der Bundesumweltminister macht sich zurzeit einen 
schlanken Fuß. Er muss da auch seiner Verantwor-
tung nachkommen. Es ist nicht nachvollziehbar, 
dass dies bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hinaus-
gezögert wird – immer mit Blick auf Nordrhein-
Westfalen. 

Meine Damen und Herren, Grundwasser macht 
nicht an Landesgrenzen halt. Sich an Niedersach-
sen zu orientieren, ist auch bei der Funktionsprü-
fung falsch. Herr Höne, Sie haben das Fracking an-
geführt. Wer Fracking, wie das in Niedersachsen 
durch einen FDP-Minister geschieht, bis zur Unend-
lichkeit zulässt und somit die Trinkwasserver-
schmutzung in Kauf nimmt, ist bei der Dichtheitsprü-
fung ein schlechter Ratgeber. Sie können nicht das 
eine mit dem anderen verbinden und sich nur auf 
Nordrhein-Westfalen beziehen. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Ich freue mich, dass der Kollege Biesenbach jetzt im 
Saal ist – er wird auch gleich das Wort ergreifen –; 
denn nach der nochmaligen Lektüre der Plenarde-
batte vom 26. Januar dieses Jahres ist es mir ein be-
sonderes Bedürfnis, Herr Biesenbach, Sie noch ein-
mal anzusprechen. Bei vielen haben Sie damals den 
Eindruck erweckt, von unseren Abwasserkanälen 
gehe keine Gefahr aus. Ich bin mir sehr sicher, dass 
das bei der anstehenden Sachverständigenanhörung 
widerlegt werden wird. Herr Sagel hat Sie damals wie 
folgt interpretiert: Sie wollten zurück ins Mittelalter; wir 
bräuchten überhaupt keine Abwasserkanäle mehr. 

Herr Kollege Biesenbach, manchmal ist es ratsam, 
sich in der Kinderwelt umzuschauen. Kennen Sie 
Fenja Firn? Fenja Firn ist ein Wassertropfen, der in 
einem wunderschönen Kinderbuch seinen Weg vom 
Gletscher bis in die Erde unter unseren Städten – 
durch die Abwasserkanäle und das Klärwerk, das Sie 
im Januar mehrfach zitiert haben – und wieder sau-
ber in einen Fluss findet. Auf seinem Weg wird Fenja 
Firn, der Wassertropfen – das ist alles hier nachzule-
sen; ich schenke Ihnen dieses Buch gerne –, mit all 
dem, was Sie in Zweifel stellen, konfrontiert: mit Ver-
schmutzungen jeglicher Art, mit der Sinnhaftigkeit 
dichter Abwasserkanäle und auch mit deren Über-
prüfung. Die Kinder lernen in diesem Buch sehr gut 

den Umgang sowohl mit Frischwasser als auch mit 
Abwasser. 

Ich werde Ihnen dieses Buch gleich schenken – 
nach der Debatte; ich mache hier nicht so ein Sze-
nario, wie andere das mit Rotwein früher gemacht 
haben – und hoffe, dass Sie aufgrund dieser An-
schaulichkeit in dem Kinderbuch die Sache wirklich 
einmal mit Kinderaugen betrachten und dann auch 
die Sachlichkeit darin erkennen. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Schicken Sie es 
auch nach Bielefeld zu Ihren Parteifreunden!) 

– Herr Hovenjürgen, das sagt der Richtige. 

Wir werden sachlich-fachlich mit den Betroffenen 
eine dem Koalitionsvertrag entsprechende Rege-
lung erarbeiten. Ich bin mir relativ sicher, dass Ihr 
populistischer Entwurf auf der Basis von Kanal-Kai 
mit all seinen Rechtsunsicherheiten dabei keine 
Rolle spielen wird. 

Herr Hovenjürgen, Herr Biesenbach, wir waren im 
Sommer 2010 schon mit Ihnen von der CDU auf ei-
nem guten Weg. Nehmen Sie das von Ministerprä-
sidentin Kraft erst gestern wiederholte Angebot an, 
und lassen Sie uns gemeinsam zum Wohle der 
Menschen in unserem Land das Thema sach- und 
fachgerecht in einem offenen Dialog diskutieren. 

Ich freue mich nicht nur auf die Beratungen im Aus-
schuss, sondern insbesondere auch auf die Sach-
verständigenanhörung, die hoffentlich die Klarheit 
erbringen wird, die der Sache angemessen ist. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herzlichen Dank, 
Herr Schmeltzer. 

(Rainer Schmeltzer [SPD] überreicht Peter 
Biesenbach [CDU] ein Buch. – Zuruf von der 
SPD: Aber auch lesen! – Gegenruf von Rei-
ner Priggen [GRÜNE]: Das sind Comiczeich-
nungen! – Gegenruf von Rainer Schmeltzer 
[SPD]: Nein, das wäre zu schwer!) 

Nun spricht für die grüne Fraktion Herr Markert. 

Hans Christian Markert (GRÜNE): Herr Präsident! 
Liebe anwesenden Kolleginnen und Kollegen! Mei-
ne Damen und Herren! In den letzten Wochen im 
Wahlkampf und in den Wochen danach war viel von 
der personellen und inhaltlichen Erneuerung von 
CDU und FDP die Rede. 

Personell – wir haben es eben gehört; Glückwunsch 
zu Ihrer Jungfernrede, Herr Höne – ist auch einiges 
passiert. Der bisherige Bundesumweltminister, der 
auch bei diesem Thema eine andere Meinung als 
die CDU-Landtagsfraktion hatte, ist gar nicht mehr 
im Amt. 
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Nun waren wir heute sehr gespannt, in der quasi 
ersten regulären Sitzung zu hören, wie die inhaltli-
che Erneuerung von CDU und FDP aussieht. Da 
kommen Sie auch mit einem wahrhaft neuen The-
ma an. Das ist ganz spannend. Gefühlt haben wir in 
den letzten 20 Monaten auch nur ungefähr 20 Mal 
über dieses Thema die Meinungen ausgetauscht. 
Die Standpunkte sind im Grunde genommen klar. 
Sie sind sogar sonnenklar. Die Standpunkte der 
Koalitionsfraktionen auch zu diesem Thema kann 
man im Koalitionsvertrag nachlesen. 

(Friedhelm Ortgies [CDU]: Eben nicht! Das ist 
es ja!) 

Wir bekennen uns aus wasserrechtlichen, baulichen 
und ökologischen Gründen ausdrücklich zur Not-
wendigkeit einer Kanalfunktionsprüfung. Aus was-
serrechtlichen Gründen stehen wir wie bisher voll 
und ganz hinter dem Besorgnisgrundsatz, also dem 
Vorsorgegedanken in unserem Wasserrecht. 

Sie, meine Damen und Herren von CDU und FDP, 
wollen uns jetzt zum x-ten Mal eine Beweislastum-
kehr nahebringen. Was, bitte schön, heißt das 
denn? Warten wir bei diesem Thema tatsächlich in 
Zukunft immer ab, bis das Kind in den Brunnen ge-
fallen ist? Dann dürfte es im Einzelfall, wenn der 
Kanal einstürzt oder wenn das Grundwasser verun-
reinigt ist, in der Tat zu spät sein.  

Derzeit findet ja die Konferenz Rio+20 statt. Viele 
Staaten auf dieser Erde schauen fast neidvoll auf 
unseren guten Wasserzustand und auf unsere gu-
ten wasserrechtlichen Vorgaben. Und Sie wollen 
daran jetzt sägen, während andere das zum Vorbild 
nehmen wollen?  

Herr Höne, Ihre Partei hat sich mal ganz anders mit 
Umweltschutz auseinandergesetzt. Da waren Sie 
noch nicht geboren. Ich zitiere:  

„Umweltschutz hat Vorrang vor Gewinnstreben 
und persönlichem Nutzen.“  

Das kennen Sie vielleicht nicht mehr. Das sind die 
Freiburger Thesen. Herr Lindner ist jetzt nicht da. 
Der war damals, glaube ich, gerade noch nicht ge-
boren, als das beschlossen wurde. Für die neuen 
Kollegen in der FDP wiederhole ich mich gerne: Ge-
rade beim Thema „Umweltschutz“ zeigt sich: früher 
Karl-Hermann Flach, heute nur noch flach – das ist 
die FDP.  

(Beifall von den GRÜNEN – Christof Rasche 
[FDP]: „Hohes“ Niveau – Weitere Zurufe von 
der CDU und der FDP) 

– Regen Sie sich doch nicht so auf! Bleiben Sie auf 
dem Teppich, meine Damen und Herren von der 
FDP!  

In unserem Grundgesetz – die früheren Bürger-
rechtsliberalen haben sich ja auch am Grundgesetz 
orientiert – findet sich übrigens in Artikel 14 – das 

zur Erinnerung – der Hinweis, dass Eigentum ver-
pflichtet.  

Wir sind aber auch für eine flächendeckende Funk-
tionsprüfung aus baulichen Gründen, aus Gründen 
der Standsicherheit. Kollege Schmeltzer hat ja vor-
hin andere Beispiele, wo es regelmäßige Untersu-
chungen gibt, erwähnt. Wenn der Schornsteinfeger 
kommt, dann geht es ja auch darum, ob der 
Schornstein, der Kamin standsicher ist. Genau um 
diese Angelegenheiten kümmern wir uns bei der 
Funktionsprüfung auch. 80 % der Abwasserkanäle 
sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand.  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Woher wissen Sie 
das? Unglaublich!) 

– Fragen Sie gerne nach, Josef Hovenjürgen. Ich 
mache das wie am 26. Januar, als wir hier auch 
schon einmal zusammengestanden haben. Ich zitie-
re gerade für den jungen Kollegen, der seine Jung-
fernrede gehalten hat, einen FDP-Unternehmer. 

(Rainer Schmeltzer [SPD] und Josef Hoven-
jürgen [CDU] führen ein Zwiegespräch.) 

– Das wird mir jetzt aber nicht auf die Redezeit an-
gerechnet, wenn sich die Herren jetzt duellieren, 
oder? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Auf keinen Fall. 

Hans Christian Markert (GRÜNE): Gut. – Weil Sie 
das in Zweifel ziehen, zitiere ich gerne noch einmal – 
das habe ich bereits am 26. Januar getan – einen 
FDP-Unternehmer aus Hennef. Der betreibt dort die 
Firma Abwasser-Service Volkner GmbH. Er hatte 
damals – Herr Papke erinnert sich – eine E-Mail, die 
offensichtlich an viele gegangen ist, an Herrn Papke 
geschrieben. Er schrieb damals, weil er die ganzen 
Pirouetten der FDP nicht mehr nachvollziehen konn-
te:  

Aus der Erfahrung der letzten fünf Jahre können wir 
Ihnen versichern, dass mindestens 85 % der unter-
suchten Grundleitungen, die vor 1970 erstellt wur-
den, undicht sind.  

Zitat Ende. – 85 %! Das schreibt ein FDP-
Handwerker. 

Weil uns gleich Herr Biesenbach auch noch die Eh-
re geben wird – wir freuen uns schon alle darauf –, 
will ich auch den dritten Punkt, warum wir uns aus-
drücklich zur flächendeckenden Funktionsprüfung 
bekennen, nennen: die ökologische Notwendigkeit.  

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Neue Datenauswertungen des Landesamtes für Na-
tur, Umwelt und Verbraucherschutz stützen aus-
drücklich die Aussage des zuständigen Abteilungs-
leiters des CDU-geführten Bundesumweltministeri-
ums Helge Wendenburg, hier vorgetragen in einer 
Anhörung des Landtags. Sie gehen nämlich davon 
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aus, dass durch die umfangreiche Wasserverunrei-
nigung, die in unseren Haushalten stattfindet, und 
die marode Situation der Kanäle sehr wohl eine Ge-
fahr für das Grundwasser und das Rohwasser be-
steht. Lesen Sie es nach, das ist hoch interessant. 

Deswegen, meine Damen und Herren: Rasches 
Handeln ist geboten. Wir streben eine ausgleichen-
de, faire und auf Dauer angelegte Lösung an. Dabei 
geht es um die Angleichung der privaten und öffent-
lichen Kanaluntersuchungen. Es geht um verträgli-
che Fristen, wobei wir sagen: In Wasserschutzge-
bieten, gerade bei älteren Häusern ist besondere 
Sorgfalt anzulegen.  

Wir bekennen uns im Koalitionsvertrag ausdrücklich 
zur Vermeidung sozialer Härten, weil uns auch 
„Oma und Opa ihr klein Häuschen“ am Herzen liegt.  

Wir wollen einen fairen Interessenausgleich, Ver-
lässlichkeit und Rechtssicherheit für Kommunen, 
Umwelt, Hauseigentümerinnen und Hauseigentü-
mer und natürlich Handwerkerinnen und Handwer-
ker. 

Abschließend noch einmal: Es waren Ihre Pirouet-
ten von CDU und FDP, die zur Verunsicherung im 
Land geführt haben. Das wollen und werden wir 
zeitnah beenden. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kollege Markert. – Das ist das besondere Vergnü-
gen am Beginn einer Legislaturperiode: Wir haben 
eine weitere Jungfernrede zu erwarten, diesmal von 
Herrn Kollegen Rohwedder von der Piratenfraktion. 
Herzlich willkommen am Pult, Herr Rohwedder. 
Auch Ihnen viel Glück für die erste Rede. 

(Allgemeiner Beifall) 

Hanns-Jörg Rohwedder (PIRATEN): Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich mache es 
heute ganz kurz, auch wenn es eine Jungfernrede 
ist.  

Zum Schutz von Böden, Wasser und Oberfläche 
muss gewährleistet sein, dass Abwässer ordentlich 
entsorgt werden, nicht nur Abwässer, aber eben 
auch Abwässer. Die Dichtheitsprüfung, wie sie ge-
mäß § 61a im Landeswassergesetz Nordrhein-
Westfalen vorgesehen und im Land durchgeführt 
werden soll, ist jedoch abwassertechnisch und öko-
logisch verkehrt bewertet. Das sagen unabhängige 
Gutachten. Sie ist volkswirtschaftlich untragbar, sie 
ist in manchen Fällen existenzgefährdend für die 
Hausbesitzer, für die Bürger, und sie ist rechtlich 
bedenklich, möglicherweise verfassungswidrig. Die-
se Gutachten haben ergeben, dass die unterstellten 
Gefahren für unser Trinkwasser, für das Grundwas-
ser und die Oberflächen aus den defekten privaten 
Abwasserleitungen vergleichbar gering sind 

(Beifall von den PIRATEN – Vereinzelt Beifall 
von der CDU) 

und dass die zu erwartenden enormen Kosten für 
die Bürger dazu in keinem vernünftigen Verhältnis 
stehen.  

(Renate Hendricks [SPD]: Welche Kosten?) 

Und deshalb lehnen wir Piraten diese Dichtheitsprü-
fung in dieser Form ab und fordern eine neue Aus-
arbeitung. Die Notwendigkeit, die Risiken, wenn 
man darauf verzichtet, und die Kosten dieser Dicht-
heitsprüfung müssen transparent gemacht und 
nachvollziehbar abgewogen werden. Das ist unsere 
Forderung. Mit dieser Forderung sind wir auch in 
den Landtagswahlkampf gezogen. 

(Beifall von den PIRATEN)  

Es gab am letzten Wochenende in Dülmen ein lan-
desweites Treffen von Bürgerinitiativen, die sich zu 
diesem Thema zusammengeschlossen hatten. Dort 
war außer mir für die Piraten auch der Kollege Höne 
für die FDP anwesend. Es waren dort also die bei-
den kleinen Fraktionen aus dem Landtag vertreten, 
die drei großen Fraktionen hatten es nicht nötig, 
dort zu erscheinen. Der Landtagswahlkampf war 
eben vorbei. Das ist schade, denn das Treffen war 
interessant, und es wurde engagiert und sachlich 
berichtet und diskutiert. 

Wir Piraten sagen: Wir werden uns weiterhin an sol-
chen Treffen beteiligen und uns als eine Art Proxy 
für diese Initiativen und für die betroffenen Bürger 
zur Verfügung stellen, damit deren Anregungen, 
Bedenken und Vorschläge in den Landtag, in die 
Ausschüsse eingebracht werden und in die Gesetz-
gebung einfließen können, wenn sie dann mehr-
heitsfähig sind. 

(Beifall von den PIRATEN, der CDU und der 
FDP) 

Es gibt Zweifel, ob § 61a Landeswassergesetz wirk-
lich verfassungsgemäß oder vielleicht verfassungs-
widrig, zumindest problematisch ist. Wir behalten 
uns ausdrücklich die Option vor, wenn er nicht ge-
ändert wird, und zwar so geändert wird, dass die 
verfassungsrechtlichen Bedenken ausgeräumt wer-
den, vielleicht eine Normenkontrollklage anzuregen 
und durchzuführen, also weitere Abgeordnete zu 
suchen, die mit uns zusammen das gegebenenfalls 
durchführen würden. Das ist ein Vorschlag, den die 
Bürgerinitiativen in Dülmen am Wochenende ge-
macht haben. 

Wir möchten, dass wir von der Regierung vor sol-
chen Gesetzesnovellen, bevor wilde Behauptungen 
aufgestellt werden, 80 bis 90 % der Leitungen seien 
undicht und es bestehe eine Gefahr, dass stattdes-
sen eine evidenz- und faktenbasierte Politik ge-
macht werde, wirklich wissenschaftliche Nachweise 
bekommen, dass von undichten Leitungen eine Ge-
fährdung ausgeht. Wir wollen keinen Generalver-
dacht. Wir sind als Piraten ständig in Generalver-
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dacht, der auch in anderen Bereichen immer wieder 
vorgebracht wird, um Gesetzesverschärfungen 
durchzuführen. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Wie beim Schorn-
stein!) 

Wir wollen lieber, dass dort, wo wirklich ein konkre-
ter Verdachtsmoment besteht, gezielte Kernboh-
rungen durchgeführt und Bodenproben genommen 
und analysiert werden. Die Netzbetreiber kennen 
die entsprechenden Stellen im Netz, wo man solche 
Probebohrungen und Probeentnahmen durchführen 
könnte, um zu schauen: Was passiert dort, wo es 
undichte Stellen gibt, wie viel Abwasser geht dort 
wirklich raus, und welche Folgen hat das? Man 
muss bedenken, dass Boden auch Leben ist, dass 
dort ständig organisches Material von den Oberflä-
chen eingebracht wird und nicht jede Einbringung 
von organischen Materialien für die Abwässer un-
bedingt eine Gefährdung darstellt. 

Auch die Koalitionsfraktionen haben offensichtlich 
erkannt, dass es bei diesem Thema noch Hand-
lungsbedarf gibt. Das zeigt, dass das Thema im 
Koalitionsvertrag angeschnitten wird, wenn auch 
leider wenig konkret. Es ist dort eher eine Sonntags-
redenprosa festzustellen. Aber immerhin ist das 
besser als gar nichts. 

Wir empfehlen jetzt, dass dieser Gesetzentwurf von 
CDU und FDP zunächst einmal aus der ersten Le-
sung heraus in die Ausschüsse gegeben und dort 
weiter diskutiert wird, Anregungen und Verbesse-
rungsvorschläge vonseiten der Bürgerinitiativen 
aufgenommen und eingepflegt werden können. 
Dann haben auch die Regierungsfraktionen die Ge-
legenheit, vom Allgemeinen zum Konkreten zu 
kommen. – Vielen Dank. 

(Beifall von den PIRATEN, der CDU und der 
FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Rohwedder, 
herzlichen Glückwunsch zur ersten Rede und vielen 
Dank. – Um auf das Ganze zu reagieren, steht am 
Pult schon der heute frisch vereidigte Minister Herr 
Remmel bereit. Bitte schön, Herr Remmel, Sie ha-
ben das Wort. 

Johannes Remmel, Minister für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Auch von meiner Seite, Herr 
Rohwedder, Herr Höne, herzlichen Glückwunsch zu 
Ihren Jungfernreden, wobei ich eine Äußerung von 
Ihnen, Herr Höne, gern zurückweisen möchte: den 
Vorwurf an die Regierungsfraktionen, von den Aus-
wirkungen der Funktionsprüfung keine Ahnung zu 
haben.  

Für mich selbst kann ich sagen, dass ich bei mei-
nem Haus eine solche Prüfung durchgeführt habe. 

Insofern weiß ich, wovon ich spreche. Ich bin auch 
froh, dass ich es gemacht habe, weil damit Schäden 
für die Zukunft vermieden wurden. Ich glaube, es 
hat in der letzten Legislaturperiode kein Thema ge-
geben, das so intensiv bis hin zur DIN-Norm, zu 
technischen Anleitungen und zu Prüfungsarten dis-
kutiert worden ist wie das Thema „Dichtheitsprü-
fung“. Insofern können Sie diesem Haus durchaus 
einen gewissen Sachverstand unterstellen, gerade 
was dieses Thema angeht, welches in der letzten 
Legislaturperiode nicht nur einmal diskutiert worden 
ist. 

Ich würde sogar so weit gehen – insofern ereilt uns 
auch wieder das eine oder andere Argument –, 
dass es sich bei dem Thema „Funktionsprüfung“ um 
eine Art Erbsünde handelt, wobei diejenigen, die 
sündig geworden sind, an verschiedenen Stellen 
sündig geworden sind, also zum einen eine Veran-
kerung im Baurecht schon in den 90er-Jahren, zum 
anderen eine Novellierung durch die schwarz-gelbe 
Landesregierung in der Zeit von 2005 bis 2010 so-
wie eine Verankerung im Bundesrecht. Auch da gibt 
es eine Ableitung. 

Deshalb ist es nicht ganz einfach, in einer Neuge-
staltung die bereits stattgefundene Rechtsgeschich-
te, aber auch die Wirkungsgeschichte – es ist nicht 
so, dass Rechtsetzungen der Vergangenheit nicht 
auch zu Wirkungen bei Kommunen, bei Bürgerin-
nen und Bürgern geführt haben – jetzt zu einem an-
deren Ende zu bringen. 

Das alles muss bei einer Novellierung bedacht wer-
den. Da machen Sie es sich zu einfach, allein sozu-
sagen rechts umzukehren und auf Verdacht zu be-
gründen. 

Die Argumente sind in der Tat ausgetauscht, aber 
sie müssen beantwortet werden. Wir haben gut 
70.000 km öffentliche Kanäle mit einem Anspruch – 
ich finde zu Recht –, dass diese Kanäle dicht und 
funktionssicher sein müssen. Wir haben 
200.000 km Kanäle, die in privater Hand sind. Die 
Frage zum Beispiel ist von Ihnen nicht beantwortet 
worden: Wie ist das Verhältnis von öffentlicher 
Pflicht, die Kanäle funktionsfähig und dicht zu hal-
ten, und der dann daraus folgenden privaten 
Pflicht? Diese Frage muss beantwortet werden. Das 
muss genauso beantwortet werden, wie der Vorsor-
gegrundsatz im Wasserrecht rechtlich umgesetzt 
wird, den Sie auch hochgehalten haben. 

Im Übrigen – darauf habe ich schon verwiesen – ist 
die Funktionsprüfung eigentlich dem Baurecht ent-
wachsen, sodass mit der Funktionsprüfung auch 
verbunden ist, die Frage der Standfestigkeit sowohl 
von Leitungen als auch von Gebäuden entspre-
chend zu überprüfen. 

Herr Kollege Schmeltzer hat schon darauf hinge-
wiesen, dass es hier eine Analogie zu anderen Prü-
fungen gibt, die das Recht vorsieht, um in Abstän-
den bestimmte Funktionen von technischen Anla-
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gen zu überprüfen. Das ist der Grundsatz, der an 
der Stelle im Wasserhaushaltsgesetz des Bundes 
verankert ist. 

All das muss bei einer Novellierung bedacht wer-
den. Deshalb ist der Ansatz der Koalitionsfraktionen 
und auch des Koalitionsvertrags richtig, dies unter 
diesen Vorzeichen in eine Novellierung und Verän-
derung einzubringen. Die Bürgerinnen und Bürger 
in Nordrhein-Westfalen haben ein Recht darauf, 
dass es eine verlässliche Grundlage durch politi-
sche Rahmensetzungen gibt und dass diese auch 
über Legislaturperioden hinaus schon begangene 
Rechtshandlungen unterstützt und zukünftige absi-
chert.  

(Vorsitz: Vizepräsident Dr. Gerhard Papke) 

In diesem Zusammenhang ist auf ein Gutachten 
verwiesen worden, das der parlamentarische Gut-
achterdienst des Landtages in der letzten Legisla-
turperiode vorgelegt hatte. Ich hatte seinerzeit im 
Ausschuss angekündigt, dass es dazu auch eine 
rechtliche gutachterliche Stellungnahme seitens der 
Landesregierung geben wird. Diese gutachterliche 
Stellungnahme ist fremd vergeben worden und wird 
in Kürze dem Landtag zugestellt. 

Darüber hinaus ist zu Recht darauf zu verweisen, 
dass wir möglichst bundeseinheitliche Regelungen 
bekommen. Die Landesregierung wird hierzu zu-
künftig den Weg über die entsprechenden Gremien 
wie die Umweltministerkonferenz oder über ent-
sprechende Anträge im Bundesrat suchen.  

Eines sage ich aber an dieser Stelle auch ganz klar: 
Ich finde es schon etwas schizophren, wenn der 
Spitzenkandidat der CDU im Wahlkampf auftritt und 
sich gegen die Funktionsprüfung ausspricht. Er hät-
te längst die Möglichkeit gehabt, durch eine Rechts-
verordnung auf Bundesebene – so sieht es jeden-
falls das Wasser0haushaltsgesetz vor – diese Fra-
ge einheitlich zu klären. Es ist schon etwas ko-
misch, sich im Wahlkampf hinzustellen und zu sa-
gen, ich bin dagegen, aber die Regelungen auf 
Bundesebene nicht zu treffen. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Deshalb steht hier auch die Bundesregierung in der 
Verantwortung, für Klarheit in der Bundesrepublik zu 
sorgen und damit auch für uns eine rechtssichere 
Verhandlungsgrundlage zu schaffen.  

In diesem Sinne wird sich die Landesregierung un-
terstützend an dem weiteren Diskussionsprozess 
beteiligen. – Ich bedanke mich für die Debatte. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Herr Minister Remmel. – Für die CDU-Fraktion ertei-
le ich das Wort dem Kollegen Biesenbach. Bitte 
schön. 

Peter Biesenbach (CDU): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Ich bin enttäuscht. 

(Zurufe von der SPD: Oh!) 

Ja, das lässt sich gar nicht vermeiden. Ich bin ent-
täuscht darüber, dass die Koalitionsfraktionen heute 
eigentlich nichts anderes getan haben, als zu wie-
derholen, was wir von ihnen kennen. 

Das Buch, lieber Herr Schmeltzer, ist schön und 
angenehm. Aber es beantwortet leider nicht die 
Fragen, die wir seinerzeit gestellt haben. Es ist ge-
rade nicht Ihr Gegenbeweis zu unserer bisherigen 
These. Es mag ja toll sein, wenn ich demnächst 
weiß, warum die Gletscher schmelzen. Es mag 
auch toll sein, wenn ich demnächst weiß, warum 
Schmelzwasser lebensnotwendig ist, und wenn ich 
einen Weg durch die Kläranlagen nachlesen kann. 

(Heiterkeit) 

Aber leider finde ich nicht die Antwort auf die Frage, 
die wir eben gestellt haben und die Herr Kollege 
Markert eben mit seinem Vorsorgegrundsatz noch 
einmal plakativ in den Raum stellte. Auch wenn Mi-
nister Remmel den Vorsorgegrundsatz ebenfalls 
noch einmal anspricht und auf andere Analogien zu 
Prüfungen verweist – nein, Sie haben den Beweis 
nicht antreten können, dass die Analogie möglich 
ist. 

Nehmen wir den TÜV: Wir kennen die Allgemeinge-
fahr eines PKWs, eines Busses oder eines Motor-
rades. Das erleben wir leider fast jeden Tag. Darum 
muss der PKW und muss das Motorrad zum TÜV. 
Wir haben aber nicht die Analogie und wir haben 
keinen Beweis, dass die privaten Hausanschlüsse, 
selbst wenn sie undicht sind, das Grundwasser ver-
unreinigen oder gefährden. Diesen Beweis sind Sie 
doch bis heute schuldig geblieben. Das ist aber 
nicht einmal vorwerfbar, denn Sie können den Be-
weis gar nicht antreten. Solange Sie den Beweis 
nicht antreten können, hilft es auch nicht, dass Sie 
hier markig auftreten und versuchen, das rhetorisch 
ganz toll darzustellen: Umweltschutz hat Vorrang. 
Wir wollen keine Gefährdung. 

Ja, wir auch nicht. Der Kollege Hovenjürgen und ich 
haben nach dem Januar von vielen Unternehmern 
Besuche bekommen, von Verbandsvertretern, die 
Unternehmer vertreten. Die waren nach einem 
halbstündigen Gespräch so frei zu sagen: Eigentlich 
sei ihr Interesse kein Interesse des Umweltschut-
zes; sie wollten doch nur den Hauseigentümern hel-
fen, den Wert zu erhalten. – Für die sind dichte und 
geschlossene Haushaltsanschlüsse werterhaltender 
als möglicherweise nicht funktionierende.  

Das ist aber – Entschuldigung – nicht unsere Auf-
gabe. Wir haben keine öffentliche Gefahrenabwehr 
im Sinne von Werterhalt. Das ist private Angelegen-
heit, das gehört zu den ureigensten Rechten der 
Hauseigentümer. Das ist aber kein Recht, mit dem 
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wir ihn beglücken können, weil es die Gefahr, die 
Sie voraussetzen, nicht gibt.  

Ich bedanke mich ausdrücklich bei dem Kollegen 
Rohwedder, der das ja auch sehr deutlich gesagt 
hat.  

(Beifall von der CDU) 

Ich hätte mir gewünscht, Herr Kollege Schmeltzer, 
dass Sie etwas zu dem Thema „gewässerschützen-
de Regelungen“ gesagt hätten. Kollege Hovenjür-
gen hat nicht umsonst gerufen: „Kennen Sie die 
Haltung der Bielefelder SPD?“ Wahrscheinlich ken-
nen Sie die. Darauf sind Sie aber nicht eingegan-
gen. Sie sind auf die beiden vorhandenen Gutach-
ten, die rechtliche Bedenken äußern, auch nicht 
eingegangen.  

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Haben Sie Herrn 
Remmel nicht zugehört?) 

– Herr Remmel hat nur gesagt, man werde seitens 
der Landesregierung eine eigene Stellungnahme 
vorlegen. Wir haben sie aber doch noch nicht. 
Selbst wenn diese Stellungnahme zu dem Ergebnis 
kommt, es sei rechtlich anders, sollten wir doch 
einmal abwarten, was die Gerichte dazu sagen. 
Aber allein deshalb, weil möglicherweise vonseiten 
der Landesregierung ein solches Gutachten kommt, 
ist unsere Argumentation einer nicht nachgewiese-
nen Gefahr nicht aus der Welt.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Der Ruf nach der bundeseinheitlichen Regelung, 
Herr Kollege Remmel, ist doch auch nichts anderes 
als ein deutliches Rückzugsgefecht.  

(Zuruf von der CDU: Sehr richtig!) 

Sie kennen die bundesweite Lage. Dreizehn Länder 
sagen: Wir denken gar nicht daran. – Drei wollen 
eine Regelung wie wir. Der damalige Bundesum-
weltminister hat auch gesagt, er sehe die Notwen-
digkeit nicht und darum wolle er auch keine bun-
deseinheitliche Lösung. 

Wenn Sie sagen, wir warten ab, bis wir eine bun-
deseinheitliche Lösung bekommen, können wir uns 
darauf verständigen. Dann dürfen Sie nur nicht im-
mer so tun, als ob Sie eine Regelung nach dem 
Motto „flächendeckende Prüfung“ bräuchten, ohne 
dann klarmachen zu können, warum wir wirklich ei-
ne solche Lösung brauchen. 

Wenn Sie eine bürgerfreundliche und soziale Lö-
sung wollen, dann machen Sie doch bitte erst ein-
mal klar, ob die von Ihnen behauptete Gefahr be-
steht! Wir haben doch angeboten, dass wir, wenn 
der Beweis erbracht ist, dass die Gefahr besteht, 
mitmachen. 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Herr Abgeord-
neter, würden Sie eine Zwischenfrage des Abge-
ordnetenkollegen Markert zulassen? 

Peter Biesenbach (CDU): Bitte.  

Hans Christian Markert (GRÜNE): Lieber Kollege 
Biesenbach, herzlichen Dank für die Möglichkeit, 
hier eine Frage zu stellen. Sie beziehen sich in Ih-
ren rechtlichen Ausführungen, wenn Sie von Gut-
achten sprechen, offensichtlich regelmäßig auf das 
Gutachten, das die Linksfraktion, die früher diesem 
Landtag ja angehört hat, beim gutachterlichen 
Dienst des Landtags in Auftrag gegeben hat.  

Ist Ihnen denn dann auch bekannt, dass offensicht-
lich bei der Erstellung des Gutachtens ein veralteter 
Gesetzestext zugrunde gelegt wurde?  

Peter Biesenbach (CDU): Herr Markert, mit einer 
solchen Attacke hätten Sie bei der Europameister-
schaft den Ball nicht einmal in das gegnerische Feld 
bekommen. Warum?  

(Heiterkeit von der CDU – Rainer Schmeltzer 
[SPD]: Er ist auch kein Holländer! – Hans 
Christian Markert [GRÜNE]: Ich spiele übri-
gens Floorball und nicht Fußball!) 

– Ich beziehe mich ja gerade nicht auf ein bestimm-
tes Gutachten. Ich kenne auch diese Stellungnah-
me. Aber diese Stellungnahme ist identisch mit ei-
nem Gutachten eines Rechtsprofessors der Univer-
sität Köln, den Bürgerinitiativen beauftragt haben. 
Dieses Gutachten basierte auf aktuellen Gesetzes-
texten. Beide sind in ihrem Schluss identisch. Also 
leider keine Entlastung für Sie, sondern allenfalls 
der Beleg, dass die Juristen, die sich bisher dazu 
schriftlich geäußert haben, ein und derselben Mei-
nung sind.  

Ich möchte noch einmal darauf zurückkommen, 
dass Sie sagen: Wir wollen eine bürgerfreundliche 
und soziale Lösung. – Dann wählen Sie doch eine 
Lösung und versuchen Sie sich dann bitte mit den 
Grenzwerten auseinanderzusetzen, die ich im Ja-
nuar angesprochen habe!  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Sie haben gerade gesagt, Sie hätten die Reden aus 
dem Januar noch einmal nachgelesen. Ich habe lei-
der kein Wort dazu gehört. Ich will das gerne noch 
einmal aus meiner damaligen Rede zitieren: Neh-
men wir eine ganz simple Situation, was die Gefahr 
für das Grundwasser und den Boden angeht. Es 
gibt Messungen aus der Stadt Dülmen. Dort wurde 
verglichen – das ist rechnerisch und wissenschaft-
lich nie angegriffen worden –: Wie groß ist denn die 
Gefahr aus möglicherweise undichten Hausan-
schlussleitungen und dem täglichen organischen 
Schmutzfrachteintrag aus legalen und zugelasse-
nen Kläranlagenabläufen? Jetzt kommen doch die 
Zahlen, die uns zumindest erschreckt haben. Es 
zeigt sich, dass das Verhältnis zum organischen 
Schmutzfrachteintrag eins zu 400 ist. Das heißt, 
das, was für Kläranlagen genehmigt und zugelas-
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sen ist, ist am Auslass 400-fach höher als die denk-
bare Belastung durch undichte Hausanschlusslei-
tungen.  

Und noch schlimmer wird es, wenn es um die an-
geblichen pharmazeutischen Medikamentenrück-
stände in Abwässern geht. Da ist das Verhältnis 
eins zu 10.000. Noch einmal: Das Frachtverhältnis, 
das auch Sie zulassen, das Sie aus Kläranlagenab-
läufen genehmigen, ist bei pharmazeutischen Medi-
kamentenrückständen 10.000-fach höher als das 
errechnete Risiko aus den Hausanschlussleitungen.  

Wenn Sie sich mit diesen Fakten auseinanderset-
zen und wir uns darüber unterhalten können und 
dann wirklich in die Sache einsteigen, dann kom-
men wir auch ein Stückchen weiter vorwärts. Aber 
lassen Sie Ideologie weg und lassen Sie Vorsorge 
da weg, wo keine Gefahr besteht!  

(Beifall von der CDU) 

Insoweit freue ich mich, Herr Rohwedder, dass wir 
diese Thesen wirklich im Ausschuss vertiefen kön-
nen. Ich bin einmal gespannt, Herr Schmeltzer, ob 
die Koalition dann noch zulegen kann  

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Seien Sie gewiss!) 

ober ob Sie sagen: Okay, wir warten auf die bun-
deseinheitliche Lösung.  

(Beifall von der CDU und den PIRATEN – 
Vereinzelt Beifall von der FDP) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Biesenbach. Weitere Wortmeldungen 
zu diesem Tagesordnungspunkt liegen nicht vor. 
Wir sind damit am Ende der Beratung.  

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des 
Gesetzentwurfs Drucksache 16/45 an den Aus-
schuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz – feder-
führend –, an den Ausschuss für Kommunalpoli-
tik sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Ener-
gie, Industrie, Mittelstand und Handwerk. Darf 
ich fragen, wer dieser Überweisung zustimmen 
möchte? – Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltun-
gen? – Beides ist nicht der Fall. Dann ist die Über-
weisungsempfehlung angenommen und der Ge-
setzentwurf einstimmig an die genannten Aus-
schüsse überwiesen. 

Wir treten ein in den Tagesordnungspunkt 

8 Gesetz zur Stärkung des kommunalen Ehren-
amtes und zur Änderung weiterer kommunal-
verfassungsrechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD,  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/48 – Neudruck 

erste Lesung 

Ich eröffne die Beratung und erteile zunächst für die 
antragstellende SPD-Fraktion dem Kollegen Bör-
schel das Wort. Bitte schön, Herr Kollege.  

Martin Börschel
*)
 (SPD): Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Sehr geehrter Herr Präsident! Wir haben 
heute offensichtlich nicht nur eine Vielzahl von 
Jungfernreden, sondern auch eine Jungfernpräsi-
dentschaft. Ich habe mich früher immer gerne mit 
Ihnen in einer anderen Rolle – so vis à vis – ge-
zankt. Jetzt müssen Sie unparteiisch und milde hin-
ter mir wachen. Darauf freue ich mich sehr.  

(Heiterkeit) 

Ich bin gespannt, ob wir das beide hinbekommen.  

(Beifall von der SPD, den GRÜNEN, der FDP 
und den PIRATEN) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Die Freude ist 
ganz meinerseits, Herr Kollege.  

(Heiterkeit – Allgemeiner Beifall) 

Martin Börschel
*)
 (SPD): Na gut.  

Es ist in der letzten Wahlperiode das Anliegen der 
SPD-Fraktion und auch der Kolleginnen und Kolle-
gen von Bündnis 90/Die Grünen gewesen, das 
kommunale Ehrenamt in Räten, Kreistagen und 
Landschaftsverbänden zu stärken. Wir haben das in 
unserem Gesetzentwurf, der am 9. Dezember 2011 
plenar beraten wurde, zum Ausdruck gebracht. 
Dem sind damals wie heute dankenswerterweise 
auch die Kolleginnen und Kollegen der FDP-
Fraktion beigetreten. Ich kann vollinhaltlich auf mei-
ne damalige plenare Einbringungsrede vom 9. De-
zember des vergangen Jahres Bezug nehmen, da-
mit ich das hier nicht wiederholen muss.  

Wir bringen das Gesetz unverändert wieder ein, 
damit wir die Angelegenheit beschleunigen können, 
weil es uns wirklich sehr wichtig ist, für die Kollegin-
nen und Kollegen in den Kommunen etwas zu tun. 
Ich hoffe sehr, dass auch die CDU-Fraktion – da-
mals hat sie noch durch ihren designierten General-
sekretär Löttgen, der kommunalpolitischer Sprecher 
war, angekündigt, da eine ernsthafte und wohlwol-
lende Prüfung vornehmen zu wollen – dem vielleicht 
noch beitreten kann. Das wäre sehr schön.  

Wir wollen also beschleunigen, sagen allerdings 
schon jetzt bei der Einbringung dieses unveränder-
ten Gesetzentwurfs, dass wir einen Änderungsan-
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